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S p i e l b e t r i e b  

 

 

 

1. Organisatorisches 
 

 Dieses auf Grundlage der jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung basierende 

Hygienekonzept gilt für den auf der Sportanlage des SV Rot-Weiß Erlinghausen stattfindenden  

Spielbetrieb. 

 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet; der 

Zugang zu Waschmöglichkeiten und Toiletten während des Spielbetriebs ist gewährleistet. 

 Alle Trainer und verantwortliche Vereinsmitarbeiter sind in die Vorgaben und Maßnahmen zum  

Spielbetrieb eingewiesen und über das Hygienekonzept in Kenntnis gesetzt worden. Die Trainer 

informieren ihre Mannschaften entsprechend. 

 Gastmannschaften werden bei der Ankunft am Sportgelände von einem Verantwortlichen des SV 

Rot-Weiß Erlinghausen (oder einem Trainer der JSG) über die an dem jeweiligen Spieltag 

geltenden Regelungen informiert und entsprechend eingewiesen. 

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts 

der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

 

 

 

 

 

2. Allgemeine Hygieneregelungen 
 

 Grundsätzlich ist in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds der Mindestabstands (1,5 Meter) 

einzuhalten. 

 In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck, Abklatschen, Umarmungen) sowie 

gemeinsames Jubeln sind zu unterlassen. 

 Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) ist zu beachten. 

 Das Ausspucken und Naseputzen auf dem Spielfeld ist zu vermeiden 

 Es wird empfohlen, sich nach Betreten der Sportanlage die Hände mit Wasser und Seife (min. 30 

Sekunden) zu waschen und/oder zu desinfizieren. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Regelungen für den Kabinen-  bzw. Duschbereich 
 

 Zu den Kabinen und Duschen haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

 Spielerinnen und Spieler 

 Trainerinnen und Trainer 

 Teamoffizielle 

 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

 Sanitätsdienst und Ansprechpartner für das Hygienekonzept 

 In Abhängigkeit von der jeweiligen Anzahl der Spiele pro Spieltag teilen sich die Mannschaften  

zum Umziehen und Duschen wie folgt auf: 

a)   Sofern für ein Spiel „nur“ zwei Kabinen und zwei Duschräume zur Verfügung stehen: 

o Gastmannschaft: Die Gastmannschaft nutzt entweder die Gästekabine nebst 

dazugehörendem Duschraum im Clubhaus oder in der alten Schule.  

o Heimmannschaft: Die Heimmannschaft nutzt entweder die Heimkabine nebst 

dazugehörendem Duschraum im Clubhaus oder in der alten Schule. 

 

b) Sofern für ein Spiel vier Kabinen und vier Duschräume zur Verfügung stehen: 

o Gastmannschaft: Die Gastmannschaft nutzt die beiden Kabinen nebst 

Duschräumen im Clubhaus.  

o Heimmannschaft: Die Heimmannschaft nutzt die beiden Kabinen nebst 

Duschräumen in der alten Schule. 

 Die Nutzung der Kabinen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung. Gleichzeitig dürfen 

sich pro Kabine im Clubhaus maximal acht, in der alten Schule maximal sechs Personen 

umziehen. Die Sitzplätze, die nicht genutzt werden dürfen, sind entsprechend markiert. 

Möchten oder sollen sich mehr Personen zum Umziehen oder Besprechen gleichzeitig in einer 

Kabine aufhalten, so muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Daher wird empfohlen, 

Besprechungen im Freien auf der Platzanlage durchzuführen. 

 Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt ebenfalls unter Einhaltung der Abstandsregelungen. 

Gleichzeitig dürfen sich pro Duschraum grundsätzlich maximal nur drei Personen 

duschen. Die Duschen, die nicht genutzt werden dürfen, sind entsprechend markiert. 

 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen ist auf das notwendige Minimum zu 

beschränken. 

 Toiletten sowie Waschbecken mit Seife stehen den Spielern und Spielerinnen in den Kabinen 

bzw. Duschräumen zur Verfügung und dürfen nur einzeln betreten werden. 

 Schiedsrichtergespanne nutzen grundsätzlich die Schiedsrichterkabine im Clubhaus. Wenn 

Schieds- und Linienrichter gleichzeitig die Kabine nutzen möchten, ist aufgrund des nicht 

einzuhaltenden Mindestabstandes ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Alternativ können sich 

Schieds- und Linienrichter zeitlich versetzt, allein umziehen, so dass dann auf einen Mund-Nase-

Schutz verzichtet werden kann.  

Duschen können die Schiedsrichter nur nacheinander. 

 Einzelschiedsrichter nutzen je nach Anzahl der Spiele pro Spieltag entweder die 

Schiedsrichterkabine im Clubhaus oder die in der alten Schule. 

 Der Kabinentrakt im Clubhaus darf grundsätzlich nur mit Mund-Nase-Schutz betreten werden. 

 Gastmannschaft und Schiedsrichter werden von einem Verantwortlichen des SV Rot-Weiß 

Erlinghausen vor dem Spiel entsprechend eingewiesen. 

 Die Kabinen werden vor und nach der Nutzung von Seiten des Vereins gereinigt.  

 



 

 

 

 

4. Regelungen für Spielfeld bzw. Innenraum  
 

 Eine einfache Rückverfolgung im Sinne der Corona-Schutzverordnung der Spielerkader inklusive 

des Trainer- und Betreuerstabs erfolgt sowohl für die Heim- als auch für die Gastmannschaft über 

die Eingaben im DFBnet. Eine vollständige Erfassung ist sicherzustellen. Auf die entsprechenden 

Aufzeichnungen wird ggf. vier Wochen lang zurückgegriffen. 

 Auf dem Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung dürfen sich nur folgende Personengruppen aufhalten: 

 Spielerinnen und Spieler 

 Trainerinnen und Trainer 

 Teamoffizielle 

 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

 Sanitäts- und Ordnungsdienst inkl. Ansprechpartner für das Hygienekonzept 

 Trainerinnen und Trainer, Teamoffizielle, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie den 

Sanitäts- und Ordnungsdienst inkl. Ansprechpartner für das Hygienekonzept haben auf dem 

Spielfeld und der Spielfeldumrandung den Mindestabstands (1,5 Meter) einzuhalten. 

 Es dürfen maximal 30 SpielerInnen am Spiel aktiv teilnehmen bzw. Kontaktsport betreiben. 

Dementsprechend können pro Mannschaft maximal 15 Spieler eingesetzt werden.  

Die Anzahl der Spieler, die an der Seitenlinie Platz nehmen und somit zunächst lediglich 

potentielle Einwechselspieler sind, kann mehr als vier Spieler betragen; allerdings ist dann der 

Mindestabstand zu beachten. 

 Trainer und/oder Vereinsverantwortliche informieren die Spieler über die Maßnahmen und 

Regelungen des Hygienekonzepts. 

 Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte und zur Einhaltung des 

Hygienekonzepts ist Folge zu leisten. 

 Der Aufenthaltsbereich im oberen Teil des Clubhauses bleibt ausschließlich den Personen 

vorbehalten, die mit den Eintragungen im Spielbericht befasst sind und demzufolge Zugang zu 

einem Rechner benötigen.  

 

 

 

5.  Regelungen für den Publikums-  bzw. Gastronomiebereich 
 

 Der Publikumsbereich bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, die frei zugänglich und 

unter freiem Himmel (auch überdachte Sitzplätze) sind. 

 Jeder Zuschauer / jede Zuschauerin hat sich entsprechend der jeweils geltenden Corona-

Schutzverordnung mit Namen, Anschrift und Telefonnummer registrieren zu lassen. 

 Der Mindestabstand (1,5 Meter) ist grundsätzlich einzuhalten. 

 Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden diverse Markierungen auf- bzw. 

angebracht, die zu beachten sind. 

 Die Tribünenplätze, die nicht genutzt werden dürfen, sind entsprechend markiert. 

 Familien werden gebeten, möglichst auf den Bänken Platz zu nehmen oder sich Stehplätze zu 

suchen. 

 Ein Getränke- und Würstchenverkauf findet ausschließlich an der „Hudenbude“ statt. Die 

Abstandsregeln sind auch hier einzuhalten. 

 Das Clubhaus bleibt für das Publikum mit Ausnahme der einzeln zu betretenden Toiletten 

geschlossen und darf nur mit Mund-Nase-Schutz betreten werden. 



 

 

 

6. Regelungen bei Verdachtsfällen Covid-19 
 

 Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem 

Gesundheitszustand. 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. dürfen 

diese gar nicht erst betreten. Solche Symptome sind:  

 Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

 Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 

vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. 

 

 

 

 

Wir bitten um Verständnis und Beachtung der vorgenannten Regelungen  

und wünschen allen Beteiligten viel Spaß an einem (hoffentlich) spannenden  

und fairen Fußballspiel! 

 

Gez.  

Der Vorstand 

 


